
   
 

Stand:  11/2009  
 

Bitte senden Sie dieses Protokoll an den Markt Feucht und legen Sie den Entwässerungsplan oder 
Lageplan mit Markierung der überprüften Leitungen und Schächte bei! 
 
Markt Feucht 
-Bauamt- 
Altdorfer Straße 12 
90537 Feucht 

 Anschrift des Eigentümers: 

 

Überprüfungspflicht Kanalanschluss/Neubau 
 

Protokoll über den Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage  
gem. § 12 Abs. 2 Entwässerungsatzung 

 
Überprüftes Anwesen: 
 
Straße: ……………………………………………………………. Haus – Nr.: …………………………… 
 
Wir bitten Sie, entweder die Fachfirma oder das Planungsbüro, das die Entwässerungsanlage hergestellt 
oder den Einbau überwacht hat, anzugeben. 
 
Die Anlage wurde von folgender Fachfirma hergestellt: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Die Herstellung und Betriebnahme wurde von folgendem Planungsbüro überwacht: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
und am …………………………….. in Betrieb genommen. 
 
 
 

Erklärung: 
Die geprüften Leitungen (Anschlusskanal und Grundleitungen) und Schächte sind  
nach den anerkannten Regeln der Technik und der zum Zeitpunkt der Überprüfung gültigen 
Vorschriften dicht. 
Hierzu vorhandene Unterlagen (z. B. Abnahmeprotokolle) bitte mit beifügen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Grundstückseigentümer alleine für die Richtigkeit der oben 
stehenden Angaben verantwortlich ist. Er ist Verpflichteter im Sinne der Entwässerungssatzung. 
 
Datum: 
 
 
……………………………………………….                                
-Unterschrift-              
Grundstückseigentümer / Bevollmächtigter           
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